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Ordnung der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung  
Software Innovation Lab (SI-Lab) an der Universität Paderborn 

vom 29. April 2016 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 29 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), hat die 
Universität Paderborn die folgende Ordnung erlassen: 
 
Präambel 
Software hat mittlerweile alle Gesellschafts- und Lebensbereiche durchdrungen und damit eine 
Schlüsselfunktion sowohl in universitären, industriellen als auch privaten Umgebungen bekommen. 
Diese besondere Bedeutung von Software für eine zunehmend digitalisierte und vernetzte Gesellschaft 
erfordert eine disziplin- und organisationsübergreifende Erforschung software-getriebener Innovationen.  
Die Universität Paderborn bündelt hierzu Kompetenzen fachlich und organisatorisch im Software 
Innovation Lab. Das Software Innovation Lab wird fächerübergreifend als zentrale wissenschaftliche 
Einrichtung verankert. Basierend auf der Erkenntnis, dass der Zugang zu transdisziplinärer und 
transorganisationaler Forschung und Innovation zu einem unabdingbaren Wettbewerbsfaktor wird, wird 
sich das Software Innovation Lab an Forschungs- und Innovationsvorhaben mit Partnern aus 
Wissenschaft und Unternehmen beteiligen. Das Software Innovation Lab begründet so ein 
strategisches Kooperationsmodell für die disziplin- und organisationsübergreifende Forschung und 
Entwicklung von Innovationen.  
Das Ziel des Software Innovation Lab ist es, software-getriebene Innovationen zu erforschen und die 
Entwicklung hochgradig vernetzter, software-intensiver Systeme zu forcieren. Im Fokus stehen dabei 
branchenübergreifend wirtschafts- und gesellschaftsformende Innovationen, die erst durch 
transdisziplinäre Forschung und Entwicklung sowie den Einsatz von Software und moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) möglich werden. Die Forschung am Software 
Innovation Lab zielt daher auf die kontinuierliche Entstehung von Innovationen durch Software in 
Dienstleistungen oder Produkten aber auch auf neue verfahrenstechnische Lösungen in der 
Entwicklung oder Analyse von hochgradig vernetzten, software- und datenintensiven Systemen. 
Die Aufgaben des Software Innovation Lab bestehen in der fakultäts- und disziplinübergreifenden 
Forschung, dem Wissens- und Technologietransfer, der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sowie der Einbringung von Forschungsergebnissen in die universitäre Lehre und 
wissenschaftliche Weiterbildung auf dem Gebiet software-getriebener Innovationen und vernetzter, 
software-intensiver Systeme. 
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§ 1 Rechtsform 
Das Software Innovation Lab ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität Paderborn 
gem. §29 HG.  
 
§ 2 Aufgaben 
Die Aufgaben des Software Innovation Lab bestehen in der fakultäts- und disziplinübergreifenden 
Forschung, dem Wissens- und Technologietransfer, der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sowie der Einbringung von Forschungsergebnissen in die universitäre Lehre und 
wissenschaftliche Weiterbildung auf dem Gebiet software-getriebener Innovationen und vernetzter, 
software-intensiver Systeme. Hierzu zählen die Identifizierung und wissenschaftliche Bearbeitung von 
Fragestellungen, die einerseits eine hohe Relevanz für Entwicklung und Anwendung haben und 
andererseits eine wissenschaftliche Bearbeitung erfordern. Die Aufgaben umfassen insbesondere: 

• Aufbau sowie strategische, fachliche und organisatorische Entwicklung des Software Innovation 
Lab und seines wissenschaftlichen Profils, insbesondere die Stärkung transdisziplinärer und 
transorganisationaler Forschung zu software-getriebenen Innovationen in unterschiedlichen 
Wissenschafts- und Anwendungsfeldern, 

• Erforschung, Entwicklung und Verbesserung von Lösungen auf dem Gebiet der software-
getriebenen Innovationen sowie hochgradig vernetzter, software-intensiver Systeme, 

• Definition, Planung und Durchführung von Forschungs- und Innovationsprojekten, in Form von 
Auftragsforschungsprojekten und Förderprojekten, insbesondere durch die Beteiligung an dem 
Forschungsverbund Software Innovation Campus Paderborn (SICP) und in Kooperation mit 
Partnerunternehmen, 

• Wissens-, Technologie- und Kompetenztransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft,  

• Mitwirkung an der universitären Lehre, Einbringung von Forschungsergebnissen und Durchführung 
studentischer Bachelor-/Masterarbeiten. 
 

§ 3 Mitglieder und Angehörige 
(1) Mitglieder des Software Innovation Lab sind 

1. die auf Vorschlag des Vorstands nach Abstimmung mit der jeweiligen Fakultät, an der die/der 
betroffene Hochschullehrerin/Hochschullehrer tätig ist, vom Präsidenten der Universität 
Paderborn zu berufenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, 

2. die aus Mitteln des Software Innovation Lab und Mitteln Dritter zugunsten des Software 
Innovation Lab finanzierten akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung, 
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3. die auf Vorschlag des Vorstands mit Zustimmung des jeweiligen Fachvorgesetzen durch die 
Dekanin/den Dekan der Fakultät, an der die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter tätig ist, an das Software 
Innovation Lab zu berufenen akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung aus den Fachgebieten der Mitglieder 
gemäß Nr. 1. 

(2) Der Vorstand des Software Innovation Lab kann andere als die unter Abs. (1) genannten Personen 
aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, bei denen eine Mitgliedschaft 
wegen § 3 Abs. 3 Nr. 2 ausgeschlossen ist, zu Angehörigen des Software Innovation Lab berufen, 
wenn diese an der Erfüllung der Aufgaben und dem Erreichen der Ziele des Software Innovation 
Lab beteiligt sind. Die Berufung zum bzw. zur Angehörigen des Software Innovation Lab kann 
zeitlich befristet erfolgen. 

(3) Der Status als Mitglied bzw. Angehöriger endet 
1. durch schriftliche Austrittserklärung im Falle der Mitgliedschaft gemäß Abs. (1) Nr. 1 oder Abs. (2) 

auf eigenen Wunsch, 
2. mit der Emeritierung oder zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst im Falle der 

Mitgliedschaft gemäß Abs. (1) Nr. 1, 
3. durch Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im Falle der Mitgliedschaft gemäß Abs. (1) 

Nr. 2, 
4. durch Aufhebung der Delegierung an das Software Innovation Lab oder durch Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses im Falle der Mitgliedschaft gemäß Abs. (1) Nr. 3, 
5. durch Ausschluss aus einem wichtigen Grund, der vom Präsidenten der Universität Paderborn 

auf Vorschlag des Vorstands beschlossen werden muss; der Ausschluss bedarf der Schriftform 
und ist zu begründen, 

6. durch Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Software Innovation Lab bei einer Mitgliedschaft 
gemäß Abs. (2), welche vom Vorstand beschlossen und der bzw. dem Angehörigen schriftlich 
mitgeteilt werden muss, 

7. durch den Tod des Mitglieds oder der/des Angehörigen. 
(4) Aufgaben, welche die Mitglieder des Software Innovation Lab aufgrund einer Fakultätszugehörigkeit 

haben, dürfen durch die Zugehörigkeit zum Software Innovation Lab nicht beeinträchtigt werden. 
 

§ 4 Vorstand 
(1) Das Software Innovation Lab wird von einem Vorstand geleitet. Der Vorstand berät und entscheidet 

über Angelegenheiten von grundsätzlicher, strategischer und allgemeiner Bedeutung. Er vertritt das 
Software Innovation Lab innerhalb der Hochschule. Eine Vorstandssitzung soll mindestens zweimal 
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pro Jahr erfolgen. Auf Antrag von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern ist eine außerplanmäßige 
Sitzung einzuberufen. 

(2) Die Aufgaben des Vorstands sind insbesondere: 
1. Erarbeitung der Strategie des Software Innovation Lab,  
2. Identifizierung von Forschungs- und Innovationsthemen und Festlegung des 

Forschungsprogramms, 
3. Beantragung der Grundfinanzierung und Entscheidung über die Verwendung der zur Verfügung 

stehenden Finanzmittel, 
4. Erstellung von Vorschlägen für Mitglieder des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1 

und Nr. 3, 
5. Berufen von Angehörigen des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (2), 
6. Partnerakquisition und Lobbying sowie Pflege der Kooperation mit anderen Netzwerken, 
7. Entscheidung über die Aufnahme neuer assoziierter Partner gemäß §6 Abs. (2), 
8. Entscheidung über die Einrichtung und den Fortbestand von Kompetenzbereichen gemäß §8 

Abs. (1), 
9. Berufung von Mitgliedern und Angehörigen des Software Innovation Lab in Kompetenzbereiche 

gemäß §8 Abs. (4), 
10. Einsetzen von Managerinnen und Managern der Kompetenzbereiche gemäß §8 Abs. (5), 
11. Übergreifende Koordination der Forschungstätigkeiten in den Kompetenzbereichen, 
12. Zusammenwirken mit den Gremien des SICP, 
13. Unterstützung von Ausgründungen. 

(3) Dem Vorstand des Software Innovation Lab gehören als stimmberechtigte Mitglieder an 
1. fünf Personen aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglieder 

des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1 dieser Ordnung sind, 
2. die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer des Software Innovation Lab gemäß §5 Abs. (1) 

oder vertretungsweise die stellvertretende Geschäftsführerin oder der stellvertretende 
Geschäftsführer (falls eine solche Funktion gemäß §5 Abs. (1) eingesetzt wurde), falls sie bzw. 
er Mitglied des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) dieser Ordnung ist, 

3. eine Person aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß §3 
Abs. (1) Nr. 2 oder Nr. 3, 

4. eine Person aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 
gemäß §3 Abs. (1) Nr. 2 oder Nr. 3, 

5. eine Person aus der Gruppe der Studierenden der Universität Paderborn. 
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(4) Die Nominierung und Wahl der stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands hat gemäß der 
Grundordnung der Universität Paderborn und unter Beachtung von §11c HG NRW zu erfolgen. Die 
stimmberechtigten Mitglieder des Vorstands gemäß §4 Abs. (3) Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 4 werden von 
den jeweiligen Mitgliedergruppen innerhalb des Software Innovation Lab getrennt gewählt. Die 
Amtszeit beträgt zwei Jahre. Das stimmberechtigte Mitglied des Vorstands gemäß §4 Abs. (3) 
Nr. (5) wird vom Studierendenparlament gewählt. Seine Amtszeit beträgt ein Jahr. 

(5) Gehören dem Vorstand nicht mehrheitlich Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder gemäß §3 
Abs. (1) Nr. 1 an, sind ihre Stimmen mit einem Faktor in der Weise zu vervielfachen, dass sie über 
eine Stimme mehr als die Vertreterinnen und Vertreter der übrigen Gruppen verfügen. 

(6) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden für eine Amtszeit von zwei 
Jahren. Scheidet die oder der Vorsitzende vorzeitig aus, so übernimmt die oder der stellvertretende 
Vorsitzende die Aufgaben der oder des Vorsitzenden bis zum Ende der regulären Amtszeit. 
Scheiden sowohl die oder der Vorsitzende als auch die oder der stellvertretende Vorsitzende 
vorzeitig aus, sind beide Posten neu zu wählen. 

(7) Wiederwahl der Vorstandsmitglieder sowie der oder des Vorsitzenden und der oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden ist zulässig. 

(8) Eine Amtsperiode beginnt jeweils am 01.01. des ersten Amtsjahres und endet am 31.12. mit dem 
Ablauf des letzten Amtsjahres. Scheidet ein Vorstandsmitglied gemäß Abs. (2) Nr. 1, 2, 3 oder 4 
vorzeitig aus, ist auf Antrag eines Mitglieds für den Rest der Amtszeit, sofern diese mehr als drei 
Monate beträgt, ein entsprechendes Vorstandsmitglied neu zu wählen. In diesem Fall entspricht die 
Amtszeit des neuen Vorstandsmitglieds der verbleibenden Amtszeit des ausscheidenden 
Vorstandsmitglieds. 

(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und die 
Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde. Er gilt als beschlussfähig, solange die 
Beschlussunfähigkeit nicht auf Antrag eines in der Sitzung anwesenden Mitglieds festgestellt 
worden ist. 

(10) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
oder des Vorsitzenden. Auf Antrag mindestens zweier Vorstandsmitglieder kann gegen Beschlüsse 
und Entscheidungen des Vorstands innerhalb von vier Wochen die Entscheidung des Präsidiums 
angerufen werden. 
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§ 5 Geschäftsführung 
(1) Zur verantwortlichen operativen Leitung des Software Innovation Lab wird durch Beschluss des 

Vorstands eine Geschäftsführung eingesetzt. Die Geschäftsführung besteht aus einer Geschäfts-
führerin oder einem Geschäftsführer; falls erforderlich kann durch den Vorstand zusätzlich eine 
stellvertretende Geschäftsführerin oder ein stellvertretender Geschäftsführer eingesetzt werden. 

(2) Die Aufgaben der Geschäftsführung sind insbesondere: 
1. Vorbereitung der Entscheidungen des Vorstands, 
2. Organisation und Vorbereitung der Gremiensitzungen, 
3. Erstellung regelmäßiger Berichte für die Gremien des Software Innovation Lab, 
4. Erstellung des Rechenschaftsberichts, 
5. Verwaltung der Finanzmittel, 
6. Vorbereitung von Verträgen,  
7. Koordination und Führung der administrativen Prozesse, insbesondere in der Zusammenarbeit 

mit den entsprechenden Stellen in der Universität Paderborn, 
8. Management der Vertragsbeziehungen zu den assoziierten Partnern und sonstigen Partnern, 
9. Akquisition neuer Partner und Projekte, 
10. Vorbereitung von Förderanträgen oder Forschungsbeauftragungen, 
11. Organisatorische Koordinierung der dem Software Innovation Lab zugeordneten Projekte für die 

Universität Paderborn, 
12. Unterstützung von Ausgründungen. 

(3) Zur administrativen und organisatorischen Unterstützung wird im Software Innovation Lab ein 
Projektbüro eingerichtet. Die Aufgaben des Projektbüros werden durch den Vorstand definiert. 

(4) Mitglieder der Geschäftsführung können nicht Vorsitzende oder Vorsitzender sowie stellvertretende 
Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender des Vorstands werden. 
 

§ 6 Zusammenarbeit mit Partnern und Assoziierte Partner 
(1) Zur Festlegung grundsätzlicher und allgemeiner Rahmenbedingungen bei Kooperationen mit 

Unternehmen und anderen außeruniversitären Einrichtungen kann für das Software Innovation Lab 
zwischen der Universität Paderborn und dem jeweiligen Unternehmen bzw. der außeruniversitären 
Einrichtung ein entsprechender Rahmenvertrag über die Zusammenarbeit geschlossen werden, der 
die Grundzüge der Zusammenarbeit im Rahmen des Software Innovation Campus Paderborn 
(SICP) regelt.  

(2) Zur Festlegung der speziellen Rahmenbedingungen bei Kooperationen mit Unternehmen und 
anderen außeruniversitären Einrichtungen kann für das Software Innovation Lab zwischen der 
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Universität Paderborn und dem jeweiligen Unternehmen bzw. der außeruniversitären Einrichtung 
ein entsprechender Kooperationsvertrag oder Rahmenprojektvertrag geschlossen werden, der die 
Zusammenarbeit gegebenenfalls unter Bezugnahme auf den Rahmenvertrag gemäß Abs. (1) 
regelt. 

(3) Für die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen außeruniversitären Einrichtungen im 
Rahmen von Projekten wird in der Regel ein entsprechender Projektvertrag für das Software 
Innovation Lab zwischen der Universität Paderborn und den jeweils beteiligten Unternehmen und 
außeruniversitären Einrichtung geschlossen, der die konkrete Zusammenarbeit im Projekt 
abschließend regelt.  

(4) Unternehmen und außeruniversitäre Einrichtungen, mit denen ein Rahmenvertrag gemäß Abs. (1) 
und ein Kooperationsvertrag bzw. Rahmenprojektvertrag gemäß Abs. (2) besteht, können den 
Status „Assoziierter Partner“ des Software Innovation Lab erhalten. 

(5) Die Entscheidungen über eine Zusammenarbeit im Sinne des §6 Abs. (1) bis Abs. (4) trifft die 
Leitung der Universität, in der Regel durch Entscheidung der Vizepräsidentin für den Bereich 
Wirtschafts- und Personalverwaltung, auf Vorschlag des Vorstands des Software Innovation Lab in 
den Fällen des Abs. (1), Abs. (2) und Abs. (4) bzw. im Falle des Abs. (3) auf Vorschlag des 
Vorstands des Software Innovation Lab oder auf Vorschlag der Geschäftsführung und mindestens 
eines projektverantwortlichen Mitglieds des Software Innovation Lab, welches in der Regel Mitglied 
gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1 ist. 

(6) Der Vorstand des Software Innovation Lab kann andere als die unter §3 genannten Personen zu 
„Partnern“ des Software Innovation Lab berufen, wenn diese an der Erfüllung der Aufgaben und 
dem Erreichen der Ziele des Software Innovation Lab beteiligt sind. Die Berufung zum Partner des 
Software Innovation Lab kann zeitlich befristet erfolgen.  
 

§ 7 Zusammenarbeit mit den Gremien des SICP 
(1) Die Gremien und Organe des Software Innovation Lab arbeiten eng mit den Gremien des SICP 

zusammen. 
(2) Die Gremien des SICP können Empfehlungen an den Vorstand zur strategischen und fachlichen 

Ausrichtung des Software Innovation Lab geben. 
 

§ 8 Kompetenzbereiche 
(1) Auf Beschluss des Vorstands werden nach Abstimmung mit den am Software Innovation Lab 

beteiligten Fakultäten Kompetenzbereiche (Centers of Competence) eingerichtet, in denen fachliche 
Kompetenzen des Software Innovation Lab zu einer bestimmten thematischen Ausrichtung 
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gebündelt werden. Kompetenzbereiche werden in der Regel zeitlich befristet eingerichtet. Der 
Fortbestand der eingerichteten Kompetenzbereiche wird regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre, 
durch den Vorstand überprüft. Im Zusammenhang mit der Einrichtung, zeitlichen Befristung und 
Aufhebung von Kompetenzbereichen sind die berechtigten Interessen der am Software Innovation 
Lab beteiligten Fakultäten angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Jeder Kompetenzbereich wird von einer Direktorin oder einem Direktor geleitet. Die Direktorin oder 
der Direktor wird von den im jeweiligen Kompetenzbereich tätigen Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern, die Mitglieder des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1 sind, aus 
ihrer Mitte gewählt. Die Direktorin oder der Direktor vertritt die Interessen des Kompetenzbereichs 
innerhalb des Software Innovation Lab und berichtet dem Vorstand den aktuellen Status. Die 
Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl der Direktorin oder des Direktors ist zulässig.  

(3) Ein Mitglied gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1 kann in mehreren Kompetenzbereichen des Software 
Innovation Lab tätig sein und in mehreren Kompetenzbereichen zum Direktor gemäß Abs. (2) 
gewählt werden.  

(4) In den Kompetenzbereichen sind Mitglieder und Angehörige des Software Innovation Lab vertreten. 
Sie bearbeiten zusammen in dem entsprechenden Kompetenzbereich ein Thema interdisziplinär.  

(5) Zur operativen Leitung eines Kompetenzbereichs wird auf Beschluss des Vorstands eine Managerin 
oder ein Manager des Kompetenzbereichs eingesetzt. Die Mangerinnen bzw. Manager der 
Kompetenzbereiche berichten den Status des jeweiligen Kompetenzbereichs regelmäßig an die 
Geschäftsführung und die Direktorin bzw. den Direktor des jeweiligen Kompetenzbereichs. Sie 
unterstützen die Geschäftsführung bei der Erledigung ihrer Aufgaben. Aufgaben einer Managerin 
oder eines Managers eines Kompetenzbereichs sind darüber hinaus die operative Koordinierung 
der Projekte, die Akquisition neuer Partner und Projekte sowie die Vorbereitung von Verträgen und 
Förderanträgen im jeweiligen Kompetenzbereich in Abstimmung mit den Direktorinnen und 
Direktoren der Kompetenzbereiche und der Geschäftsführung des Software Innovation Lab. 

(6) Für die Themen der Kompetenzbereiche werden gezielt Fördergelder und Unternehmenspartner 
akquiriert.  

(7) Managerinnen und Manager müssen Mitglieder des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) 
Nr. 1 oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gemäß §3 Abs. (1) Nr. 2 oder 3 
dieser Ordnung sein. In der Regel sollen sie promoviert haben oder über eine vergleichbare 
Qualifikation verfügen. 
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§ 9 Zuständigkeit und Rechenschaftsbericht 
(1) Bei Zweifeln über Zuständigkeiten eines der in dieser Ordnung genannten Organe und Gremien 

entscheiden die an dem Software Innovation Lab beteiligten Fakultäten gemeinsam über die 
Zuständigkeit. Sollte zwischen den Fakultäten keine Einigung erzielt werden können, entscheidet 
das Präsidium über die Zuständigkeit. 

(2) Das Software Innovation Lab berichtet dem Präsidium der Universität Paderborn jährlich über die 
Mittelverwendung (Finanzbericht). Alle zwei Jahre legt es dem Präsidium der Universität Paderborn 
einen Rechenschaftsbericht über die Erfüllung seiner Aufgaben vor. 
 

§ 10 Lehre 
Die Einbringung der Forschungsresultate in die Lehre erfolgt durch die Mitglieder des Software 
Innovation Lab.  
 
§ 11 Finanzierung 
(1) Die Mittel des Software Innovation Lab sind Personalmittel, Räume, Investitions- und Sachmittel, 

die einzelnen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern oder dem Software Innovation Lab 
1. von der Universität oder  
2. von Drittmittelgebern 

 für das Software Innovation Lab zur Verfügung gestellt werden. 
(2) Das Präsidium der Universität Paderborn kann dem Software Innovation Lab jährlich Mittel zur 

Grundfinanzierung zuweisen. 
(3) Über die dem Software Innovation Lab zugewiesenen Mittel gemäß Abs. (1) verfügt der Vorstand 

ggf. in Abstimmung mit den jeweiligen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, falls ihnen 
diese Mittel zur Verfügung gestellt wurden. 

(4) Über die dem Software Innovation Lab zugewiesenen Mittel gemäß Abs. (2) verfügt der Vorstand. 
 

§ 12 Übergangsbestimmung 
(1) Unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Ordnung finden die nach dieser Ordnung vorgesehenen 

Wahlen statt. Die ersten Amtszeiten beginnen mit dem auf die Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
folgenden Tag. Sie enden am 31. Dezember 2017. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung gelten die im Anhang aufgeführten Hochschullehrer als Mitglieder 
des Software Innovation Lab gemäß §3 Abs. (1) Nr. 1. 

(3) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung erfolgt die Einrichtung der im Anhang aufgeführten 
Kompetenzbereiche gemäß §8. 
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§ 13 Inkrafttreten und Veröffentlichung 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Universität 
Paderborn in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 20. April 2016. 
 
Paderborn, den 29. April 2016 Der Präsident 
 der Universität Paderborn 
 
 

Professor Dr. Wilhelm Schäfer 
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Anhang 
Folgende Hochschullehrer sind mit der Gründung des Software Innovation Lab Mitglieder gemäß §3 
Abs. (1) Nr. 1: 

• Prof. Dr. Blömer, Johannes; Codes und Kryptographie; EIM-I 

• Prof. Dr. Böttcher, Stefan; Electronic Commerce und Datenbanken; EIM-I 

• Prof. Dr. Dressler, Falko; Verteilte eingebettete Systeme; EIM-I 

• Prof. Dr. Eggert, Andreas; Betriebswirtschaftslehre, insbes. Marketing; WiWi 

• Prof. Dr. Engels, Gregor; Datenbank- und Informationssysteme; EIM-I 

• Prof. Dr. Fahr, René; Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbes. Corporate Governance; WiWi 

• Jun.-Prof. Dr. Geierhos, Michaela; Semantische Informationsverarbeitung; WiWi 

• Prof. Dr.-Ing. Häb-Umbach, Reinhold; Nachrichtentechnik; EIM-E 

• Jun.-Prof. Dr. Hamann, Heiko; Swarm Robotics; EIM-I 

• Prof. Dr. Hellebrand, Sybille; Datentechnik; EIM-E 

• Prof. Dr. Hüllermeier, Eyke; Intelligente Systeme; EIM-I 

• Prof. Dr. Karl, Holger; Rechnernetze; EIM-I 

• Prof. Dr.-Ing. Keil, Reinhard; Kontextuelle Informatik; EIM-I 

• Prof. Dr. Kremer, Hugo; Wirtschaftspädagogik, insbes. Mediendidaktik und Weiterbildung; WiWi 

• Jun.-Prof. Dr. Krohn-Grimberghe, Artus; Analytische Informationsverarbeitung & Business 
Intelligence; WiWi 

• Prof. Dr. Kundisch, Dennis; Information Management & E-Finance; WiWi 

• Prof. Dr. Magenheim, Johannes; Didaktik der Informatik; EIM-I 

• Prof. Dr. Meyer auf der Heide, Friedhelm; Algorithmen und Komplexität; EIM-I 

• Prof. Dr. Müller, Stefan; Wirtschaftsrecht; WiWi 

• Prof. Dr. Platzner, Marco; Technische Informatik; EIM-I 

• Prof. Dr. Plessl, Christian; Custom Computing; EIM-I 

• Prof. Dr. Scheideler, Christian; Theorie verteilter Systeme; EIM-I 

• Prof. Dr.-Ing. Scheytt, J. Christoph; Schaltungstechnik ; EIM-E 

• Prof. Dr. Schneider, Martin; Personalwirtschaft; WiWi 

• Prof. Dr. Suhl, Leena; Decision Support & Operations Research; WiWi 

• Prof. Dr. Szwillus, Gerd; Mensch-Computer-Interaktion und Softwaretechnologie; EIM-I 

• Jun.-Prof. Dr. Tierney, Kevin; Decision Support Systems & Operations Research; WiWi 

• Prof. Dr. Wehrheim, Heike; Spezifikation und Modellierung von Softwaresystemen; EIM-I 

• Prof. Dr. Wünderlich, Nancy; Dienstleistungsmanagement; WiWi 
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Folgende Mitarbeiter sind mit Inkrafttreten dieser Ordnung Mitglieder des Software Innovation Lab 
gemäß §3 Abs. (1) Nr. 2: 
1. Akademische Mitarbeiter(innen) 

• Herr Peer Adelt; EIM 

• Herr Aljoscha Dietrich; EIM 

• Herr Masud Fazal-Baqaie; EIM 

• Herr Holger Fischer; EIM 

• Herr Marvin Grieger; EIM 

• Herr Dr. Baris Güldali; EIM 

• Herr Dr. Marcus Hilbrich; EIM 

• Herr Florian Jacob; EIM 

• Herr Jan Jatzkowski; EIM 

• Herr Thomas John; WiWi 

• Herr Ivan Jovanovikj; EIM 

• Herr Alexander Jungmann; EIM 

• Herr Nils Löken; EIM 

• Herr Frederik Möllers; EIM 

• Herr Mirko Rose; EIM 

• Julia Rötzmeier-Keuper; WiWi 

• Herr Darius Schlangenotto; WiWi 

• Herr Sven Schönberg; EIM 

• Herr Simon Schwichtenberg; EIM 

• Herr Björn Senft; EIM 

• Herr Ammar Shaker; EIM 

• Frau Katharina Stahl; EIM 

• Herr Alexander Teetz; EIM 

• Frau Isabel Teßmer; WiWi 

• Herr Enes Yigitbas; EIM 
 

2. Mitarbeiter(innen) in Technik und Verwaltung 

• keine 
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Folgende Mitarbeiter werden mit Inkrafttreten dieser Ordnung an das Software Innovation Lab gemäß 
§3 Abs. (1) Nr. 3 berufen: 
1. Akademische Mitarbeiter(innen) 

• Herr Dr. Bernhard Kleinjohann; EIM 

• Frau Dr. Elisabeth Kleinjohann; EIM 

• Herr Dr. Simon Oberthür; EIM 

• Herr Dr. Stefan Sauer; EIM 

• Herr Dr.-Ing. Jörg Schmalenströer; EIM 

• Herr Dr. Gunnar Schomaker; EIM 
 

2. Mitarbeiter(innen) in Technik und Verwaltung 

• Herr Seghid Debessay; EIM 

• Frau Sonja Saage; EIM 
 
Folgende Kompetenzbereiche (Centers of Competence) werden mit der Gründung des Software 
Innovation Lab zunächst bis zum 31. Dezember 2017 eingerichtet:  

• Das Center of Competence “Digital Business Innovation” 

• Das Center of Competence “Cyber Physical Systems” 

• Das Center of Competence „Mobile & Cloud Systems“ 

• Das Center of Competence “Smart Systems” 

• Das Center of Competence “Software Engineering” 
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